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Herzlich 
Willkommen

Bildquelle: Eigene.

https://www.dehoga-thueringen.de/mein-dehoga/informationsdienst/steuerliche-
informationen/kassenvorschriften-aktuell/
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Bildquelle: Eigene.

Aktualisiertes DEHOGA-Merkblatt

Wir empfehlen Ihnen in diesem 
Zusammenhang, auf Ihren 
Kassenhändler zuzugehen und nach 
einer zertifizierten Technischen 
Sicherheitseinrichtung zu fragen. 

Erste zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtungen (TSE) verfügbar

Bildquelle: Eigene.

Aktuelle Diskussion zum 
Thema…



17.06.2020

3

Bildquelle: Facebook
Bildquelle: Facebook

Immer wieder 
Neuregelungen….

Bildquelle: Eigene.



17.06.2020

4

Bildquelle: Eigene.

Nichtbeanstandungserlass 
bis zum 30.09.2020

Bildquelle: Eigene.
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Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen an 

digitalen 
Grundaufzeichnungen

Bildquelle: Eigene.

Manipulationen an Registrierkassen – die Regelungen

Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit Hilfe eines 
elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst, hat ein elektronisches 

Aufzeichnungssystem zu verwenden, das jeden aufzeichnungspflichtigen 
Geschäftsvorfall und anderen Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und 

geordnet aufzeichnet.

Bildquelle: Eigene.
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Bildquelle: Eigene.

BMF -Schreiben vom 
28.11.2019

Bildquelle: Eigene.

Die Neufassung der „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 

elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ ersetzt die Erstauflage 
aus dem Jahr 2014 und gilt grundsätzlich für Zeiträume ab 2020. Die 
Aktualisierung der GoBD berücksichtigt insbesondere die gesetzliche 
Neuregelung zur Einzelaufzeichnungspflicht in § 146 Abs. 1 Satz 1 AO 
sowie Vereinfachungen aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung. 
Zusätzlich veröffentlichte das BMF noch ergänzende Informationen zur 

Datenträgerüberlassung. 
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Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 

Nun aber doch - BMF Schreiben vom 28.11.2019

BMF Schreiben vom 28.11.2019
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BMF Schreiben vom 28.11.2019

BMF Schreiben vom 28.11.2019
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BMF Schreiben vom 28.11.2019

Für die Einhaltung der Ordnungsvorschriften des § 146 AO (siehe unter 3.) hat der Steuerpflichtige 
Kontrollen einzurichten, auszuüben und zu protokollieren. Hierzu gehören beispielsweise

• Zugangs- und Zugriffsberechtigungskontrollen auf Basis entsprechender Zugangs- und 
Zugriffsberechtigungskonzepte (z. B. spezifische Zugangs- und Zugriffsberechtigungen),

• Funktionstrennungen,
• Erfassungskontrollen (Fehlerhinweise, Plausibilitätsprüfungen),
• Abstimmungskontrollen bei der Dateneingabe,
• Verarbeitungskontrollen,
• Schutzmaßnahmen gegen die beabsichtigte und unbeabsichtigte Verfälschung von Programmen, Daten 

und Dokumenten.
• Die konkrete Ausgestaltung des Kontrollsystems ist abhängig von der Komplexität und Diversifikation 

der Geschäftstätigkeit und der Organisationsstruktur sowie des eingesetzten DV-Systems.

Die Beschreibung des IKS ist Bestandteil der Verfahrensdokumentation.

6. Internes Kontrollsystem (IKS)

Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 
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Der Steuerpflichtige hat sein DV-System gegen Verlust (z. B. Unauffindbarkeit, Vernichtung, Untergang und 
Diebstahl) zu sichern und gegen unberechtigte Eingaben und Veränderungen (z. B. durch Zugangs- und 
Zugriffskontrollen) zu schützen.

Werden die Daten, Datensätze, elektronischen Dokumente und elektronischen Unter-lagen nicht 
ausreichend geschützt und können deswegen nicht mehr vorgelegt werden, so ist die Buchführung formell 
nicht mehr ordnungsmäßig.

Die Beschreibung der Vorgehensweise zur Datensicherung ist Bestandteil der Verfahrensdokumentation 

7. Datensicherheit

Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 

Nach § 146 Absatz 4 AO darf eine Buchung oder Aufzeichnung nicht in einer Weise verändert werden, 
dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht 
vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später 
gemacht worden sind.

Das zum Einsatz kommende DV-Verfahren muss die Gewähr dafür bieten, dass alle Informationen 
(Programme und Datenbestände), die einmal in den Verarbeitungsprozess eingeführt werden (Beleg, 
Grundaufzeichnung, Buchung), nicht mehr unterdrückt oder ohne Kenntlichmachung überschrieben, 
gelöscht, geändert oder verfälscht werden können. Bereits in den Verarbeitungsprozess eingeführte 
Informationen (Beleg, Grundaufzeichnung, Buchung) dürfen nicht ohne Kenntlichmachung durch neue 
Daten ersetzt werden.

8. Unveränderbarkeit, Protokollierung von Änderungen

Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 
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Der sachliche Umfang der Aufbewahrungspflicht in § 147 Absatz 1 AO besteht grundsätzlich nur im 
Umfang der Aufzeichnungspflicht.

(1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren: 
1. Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz      

sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen 
Organisationsunterlagen, 

2. die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe,
3. Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe,
4. Buchungsbelege,
5. Unterlagen nach Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 163 des Zollkodex der Union,
6. sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.

Aufbewahrungspflichten können sich auch aus anderen Rechtsnormen (z. B. § 14b UStG) ergeben. 

9. Aufbewahrung

Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 

9.2 Elektronische Aufbewahrung

Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege in Papierform empfangen und danach 
elektronisch bildlich erfasst (z. B. gescannt oder fotografiert), ist das hierdurch entstandene elektronische 
Dokument so aufzubewahren, dass die Wieder-gabe mit dem Original bildlich übereinstimmt, wenn es 
lesbar gemacht wird (§ 147 Absatz 2 AO). 

Eine bildliche Erfassung kann hierbei mit den verschiedensten Arten von Geräten (z. B. Smartphones, 
Multifunktionsgeräten oder Scan-Straßen) erfolgen, wenn die Anforderungen dieses Schreibens erfüllt 
sind. Werden bildlich erfasste Dokumente per Optical-Character-Recognition-Verfahren (OCR-Verfahren) 
um Volltextinformationen angereichert, so ist dieser Volltext nach Verifikation und Korrektur über die 
Dauer der Aufbewahrungsfrist aufzubewahren und auch für Prüfzwecke verfügbar zu machen. § 146 
Absatz 2 AO steht einer bildlichen Erfassung durch mobile Geräte (z. B. Smartphones) im Ausland nicht 
entgegen, wenn die Belege im Ausland entstanden sind bzw. empfangen wurden und dort direkt erfasst 
werden (z. B. bei Belegen über eine Dienstreise im Ausland).

9. Aufbewahrung

Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 
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9.2 Elektronische Aufbewahrung

Eingehende elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege müssen in dem Format 
aufbewahrt werden, in dem sie empfangen wurden (z. B. Rechnungen oder Kontoauszüge im PDF- oder 
Bildformat).

Eine Umwandlung in ein anderes Format (z. B. MSG in PDF) ist dann zulässig, wenn die maschinelle 
Auswertbarkeit nicht eingeschränkt wird und keine inhaltlichen Veränderungen vorgenommen werden.

Erfolgt eine Anreicherung der Bildinformationen, z. B. durch OCR (Beispiel: Erzeugung einer 
volltextrecherchierbaren PDF-Datei im Erfassungsprozess), sind die dadurch gewonnenen Informationen 
nach Verifikation und Korrektur ebenfalls aufzubewahren.

9. Aufbewahrung

Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 

10.1 Verfahrensdokumentation

Da sich die Ordnungsmäßigkeit neben den elektronischen Büchern und sonst erforderlichen 
Aufzeichnungen auch auf die damit in Zusammenhang stehenden Verfahren und Bereiche des DV-Systems 
bezieht, muss für jedes DV-System eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation vorhanden 
sein, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des DV-Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich 
sind. 

Der Umfang der im Einzelfall erforderlichen Dokumentation wird dadurch bestimmt, was zum Verständnis 
des DV-Verfahrens, der Bücher und Aufzeichnungen sowie der aufbewahrten Unterlagen notwendig ist. 

Die Verfahrensdokumentation muss verständlich und damit für einen sachverständigen Dritten in 
angemessener Zeit nachprüfbar sein.

10. Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 



17.06.2020

13

10.1 Verfahrensdokumentation

Die konkrete Ausgestaltung der Verfahrensdokumentation ist abhängig von der Komplexität und 
Diversifikation der Geschäftstätigkeit und der Organisations-struktur sowie des eingesetzten DV-Systems.

Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, z. B. bei 
elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Informationen über die Indizierung, Verarbeitung 
und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit, der Absicherung 
gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion.

Die Verfahrensdokumentation besteht in der Regel aus einer allgemeinen Beschreibung, einer 
Anwenderdokumentation, einer technischen Systemdokumentation und einer Betriebsdokumentation.

10. Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 

10.1 Verfahrensdokumentation

Für den Zeitraum der Aufbewahrungsfrist muss gewährleistet und nachgewiesen sein, dass das in der 
Dokumentation beschriebene Verfahren dem in der Praxis eingesetzten Verfahren voll entspricht.

Dies gilt insbesondere für die eingesetzten Versionen der Programme (Programmidentität).

Änderungen einer Verfahrensdokumentation müssen historisch nachvollziehbar sein. Dem wird genügt, wenn die 
Änderungen versioniert sind und eine nachvollziehbare Änderungshistorie vorgehalten wird. 

Aus der Verfahrensdokumentation muss sich ergeben, wie die Ordnungsvorschriften und damit die in diesem 
Schreiben enthaltenen Anforderungen beachtet werden. 

Die Aufbewahrungsfrist für die Verfahrensdokumentation läuft nicht ab, soweit und solange die 
Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen noch nicht abgelaufen ist, zu deren Verständnis sie erforderlich ist.

Soweit eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit 
nicht beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der zum Verwerfen der Buchführung 
führen kann.

10. Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

Quelle: BMF Schreiben vom 28.11.2019 
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Alles klar?

Bildquelle: Eigene.

Rechtsvorschriften?!
Bildquelle: Eigene.
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Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019
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Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019

Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019
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Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019

Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019
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Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019

Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019
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Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019

Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019
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Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019

….

Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

BMF Schreiben vom 17.06.2019
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BMF Schreiben vom 17.06.2019

Quelle: BMF Schreiben vom 17.06.2019 

Kassennachschau

Bildquelle: Eigene.
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§ 146b Kassen-Nachschau

(1) Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und 
Kassenausgaben können die damit betrauten Amtsträger der Finanzbehörde ohne vorherige Ankündigung 
und außerhalb einer Außenprüfung, während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten 
Geschäftsgrundstücke oder Geschäftsräume von Steuerpflichtigen betreten, um Sachverhalte 
festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können (Kassennachschau). 

Der Kassen-Nachschau unterliegt auch die Prüfung des ordnungsgemäßen Einsatzes des elektronischen 
Aufzeichnungssystems nach  § 146a Absatz 1. Wohnräume dürfen gegen den Willen  des Inhabers nur zur 
Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung  betreten werden. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt.

Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen

Quelle: § 146b  AO n.F.

Bildquelle: Eigene.

§ 146b Kassen-Nachschau

(2) Die von der Kassen-Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben dem mit der Kassen-Nachschau 
betrauten Amtsträger auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher sowie die für die Kassenführung erheblichen 
sonstigen Organisationsunterlagen über die der Kassen-Nachschau unterliegenden Sachverhalte und 
Zeiträume vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Feststellung der Erheblichkeit nach Absatz 1 
geboten ist. Liegen die in Satz 1 genannten Aufzeichnungen oder Bücher in elektronischer Form vor, ist der 
Amtsträger berechtigt, diese einzusehen, die Übermittlung von Daten über die einheitliche digitale 
Schnittstelle zu verlangen oder zu verlangen, dass Buchungen und Aufzeichnungen auf einem maschinell 
auswertbaren Datenträger nach den Vorgaben der einheitlichen digitalen Schnittstelle zur 
Verfügung gestellt werden. Die Kosten trägt der Steuerpflichtige.

Bildquelle: Eigene.

Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen

Quelle: § 146b  AO n.F.
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§ 146b Kassen-Nachschau

(3) Wenn die bei der Kassen-Nachschau getroffenen Feststellungen hierzu Anlass geben, kann ohne vorherige 
Prüfungsanordnung zu einer Außenprüfung nach § 193 übergegangen werden. Auf den Übergang zur 
Außenprüfung wird schriftlich hingewiesen.

Bildquelle: Eigene.

Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen

Quelle: § 146b  AO n.F.

Was ist eine Kasse…?
Bildquelle: Eigene.
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Bildquelle: Eigene.

Manipulationen an Registrierkassen

Die Kassen-Nachschau ist ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Kassenaufzeichnungen und der ordnungsgemäßen Übernahme der Kassenaufzeichnungen in die Buchführung. 

Der Kassen-Nachschau unterliegen u.a. elektronische oder computergestützte Kassensysteme oder 
Registrierkassen, App-Systeme, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxameter, Wegstreckenzähler, 
Geldspielgeräte und offene Ladenkassen (summarische, retrograde Ermittlung der Tageseinnahmen sowie 
manuelle Einzelaufzeichnungen ohne Einsatz technischer Hilfsmittel). 

Der Amtsträger kann u. a. zur Prüfung der ordnungsgemäßen Kassenaufzeichnungen einen sog. „Kassensturz“ 
verlangen, es sei denn, dies ist unangemessen, da die Kassensturzfähigkeit (Soll-Ist- Abgleich) ein wesentliches 
Element der Nachprüfbarkeit von Kassenaufzeichnungen jedweder Form darstellt

Quelle: BMF Schreiben zu § 146b AO – RN 1
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Die Kassen-Nachschau ist keine Außenprüfung i. S. d. § 193 AO. Deshalb gelten die Vorschriften für eine 
Außenprüfung nicht. 

Wird eine andere Finanzbehörde mit einer Kassen-Nachschau beauftragt, findet § 195 Satz 2 AO sinngemäß 
Anwendung. 

Die Kassen-Nachschau wird nicht angekündigt.

Quelle: BMF Schreiben zu § 146b AO – RN 2

Manipulationen an Registrierkassen

Im Rahmen der Kassen-Nachschau dürfen Amtsträger während der üblichen Geschäfts und Arbeitszeiten 
Geschäftsgrundstücke oder Geschäftsräume von Steuerpflichtigen
betreten. 

Die Grundstücke oder Räume müssen nicht im Eigentum der land- und forstwirtschaftlich, gewerblich oder 
beruflich tätigen Steuerpflichtigen stehen. 

Das Betreten muss dazu dienen, Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können. Ein 
Durchsuchungsrecht gewährt die Kassen-Nachschau nicht. Das bloße Betreten und Besichtigen von Grundstücken 
und Räumen ist noch keine Durchsuchung.

Die Kassen-Nachschau kann auch außerhalb der Geschäftszeiten vorgenommen werden, wenn im Unternehmen 
noch oder schon gearbeitet wird.

Quelle: BMF Schreiben zu § 146b AO – RN 3

Manipulationen an Registrierkassen
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…

Ist der Steuerpflichtige selbst nicht anwesend, aber Personen, von denen angenommen werden kann, dass sie über 
alle wesentlichen Zugriffs- und Benutzungsrechte des Kassensystems des Steuerpflichtigen verfügen, hat der 
Amtsträger sich gegenüber diesen Personen auszuweisen und sie zur Mitwirkung bei der Kassen-Nachschau 
aufzufordern. 

Diese Personen haben dann die Pflichten des Steuerpflichtigen zu erfüllen, soweit sie hierzu rechtlich und 
tatsächlich in der Lage sind (§ 35 AO). 

Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist 
ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises zulässig.

Dies gilt z. B. auch für Testkäufe und Fragen nach dem Geschäftsinhaber. Die Kassen- Nachschau muss nicht am 
selben Tag wie die Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung erfolgen.

Quelle: BMF Schreiben zu § 146b AO – RN 4

Manipulationen an Registrierkassen

…

Auf Anforderung des Amtsträgers sind die Verfahrensdokumentation zum eingesetzten Aufzeichnungssystem 
einschließlich der Informationen zur zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung vorzulegen, d. h. es sind 
Bedienungsanleitungen, Programmieranleitungen und Datenerfassungsprotokolle über durchgeführte 
Programmänderungen vorzulegen. 

Darüber hinaus sind Auskünfte zu erteilen. 

Bei Nichtanwesenheit des Steuerpflichtigen gelten die dargestellten Mitwirkungspflichten für Personen i. S. d. Nr. 4 
Satz 2 AEAO zu § 146b entsprechend.

Quelle: BMF Schreiben zu § 146b AO – RN 5

Manipulationen an Registrierkassen
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…

Die Entscheidung zum Übergang zu einer Außenprüfung ist eine Ermessensentscheidung. Anlass zur 
Beanstandung kann beispielsweise auch bestehen, wenn Dokumentationsunterlagen wie 
aufbewahrungspflichtige Betriebsanleitung oder Protokolle nachträglicher Programmänderungen nicht 
vorgelegt werden können. 

Der Übergang zu einer Außenprüfung ist regelmäßig geboten, wenn die sofortige Sachverhaltsaufklärung 
zweckmäßig erscheint und wenn anschließend auch die gesetzlichen Folgen der Außenprüfung für die 
Steuerfestsetzung eintreten sollen.

….

Quelle: BMF Schreiben zu § 146b AO – RN 6

Manipulationen an Registrierkassen

Und wieder etwas Neues…
Bildquelle: Eigene.
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Der Umfang der im Einzelfall erforderlichen Dokumentation wird dadurch bestimmt, was zum Verständnis des 
DV-Verfahrens, der Bücher und Aufzeichnungen sowie der aufbewahrten Unterlagen notwendig ist. 

Die Verfahrensdokumentation muss verständlich und damit für einen sachverständigen Dritten in 
angemessener Zeit nachprüfbar sein. 

Die konkrete Ausgestaltung der Verfahrensdokumentation ist abhängig von der Komplexität und Diversifikation 
der Geschäftstätigkeit und der Organisationsstruktur sowie des eingesetzten DV-Systems. 

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

Quelle: BMF-Schreiben vom 14. November 2014 – RN 151

Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, z. B. bei 
elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Informationen über die Indizierung, Verarbeitung und 
Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit, der Absicherung gegen 
Verlust und Verfälschung und der Reproduktion. 

Die Verfahrensdokumentation besteht in der Regel aus einer allgemeinen Beschreibung, einer 
Anwenderdokumentation, einer technischen Systemdokumentation und einer Betriebsdokumentation. 

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

Quelle: BMF-Schreiben vom 14. November 2014
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Für den Zeitraum der Aufbewahrungsfrist muss gewährleistet und nachgewiesen sein, dass das in der 
Dokumentation beschriebene Verfahren dem in der Praxis eingesetzten Verfahren voll entspricht. Dies gilt 
insbesondere für die eingesetzten Versionen der Programme (Programmidentität). Die 
Verfahrensdokumentation ist bei jeder Änderung zu versionieren und eine nachvollziehbare Änderungshistorie 
vorzuhalten.

Die Aufbewahrungsfrist für die Verfahrensdokumentation läuft nicht ab, soweit und solange die Aufbewahrungsfrist für die 
Unterlagen noch nicht abgelaufen ist, zu deren Verständnis sie erforderlich ist. 

Soweit eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht 
beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der zum Verwerfen der Buchführung führen kann (RN: 
155) 

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

Quelle: BMF-Schreiben vom 14. November 2014

Bei einem programmierbaren Kassensystemstellt das Fehlen der aufbewahrungspflichtigen 
Betriebsanleitung sowie der Protokolle nachträglicher Programmänderungen einen formellen Mangel dar, 
dessen Bedeutung dem Fehlen von Tagesendsummenbons bei einer Registrierkasse oder dem Fehlen von 
Kassenberichten bei einer offenen Ladenkasse gleichsteht und der daher grundsätzlich schon für sich 
genommen zu einer Hinzuschätzung berechtigt.

Dazu die Regelung im BMF Schreiben vom 14. November 2014:
Werden die Daten, Datensätze, elektronischen Dokumente und elektronischen Unterlagen nicht 
ausreichend geschützt und können deswegen nicht mehr vorgelegt werden, so ist die Buchführung formell 
nicht mehr ordnungsmäßig. (RN: 104)

Quelle: Urteil - BFH vom 25.03.2015 - X R 20/13 – 5. Leitsatz

Bildquelle: eigene Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation
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Bilderquellen: Eigene.

Verfahrensdokumentation

Verfahrensdokumentation 
– wo steht das??Bildquelle: Eigene.
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Das Bundesministerium der Finanzen hatte schon mit dem 
BMF-Schreiben vom 14. November 2014 zu den 
Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und 

Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 

(GoBD) Vorgaben zur Betriebsprüfung gemacht. 

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Rechtlicher Hintergrund

Quelle: BMF-Schreiben vom 14. November 2014  - Rn 151

In diesem BMF Schreiben finden sich auch Hinweise zur Verfahrensdokumentation. So heißt es im
BMF-Schreiben (Rn. 151):

Da sich die Ordnungsmäßigkeit neben den elektronischen Büchern und sonst erforderlichen 
Aufzeichnungen auch auf die damit in Zusammenhang stehenden Verfahren und Bereiche des 
Datenverarbeitungs-Systems bezieht, muss für jedes Datenverarbeitungs-System eine übersichtlich 
gegliederte Verfahrensdokumentation vorhanden sein, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse
des Datenverarbeitungs-Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich sind. Der Umfang der im 
Einzelfall erforderlichen Dokumentation wird dadurch bestimmt, was zum Verständnis des 
Datenverarbeitungs-Verfahrens, der Bücher und Aufzeichnungen sowie der aufbewahrten Unterlagen 
notwendig ist. Die Verfahrensdokumentation muss verständlich und damit für einen sachverständigen
Dritten in angemessener Zeit nachprüfbar sein. Die konkrete Ausgestaltung der 
Verfahrensdokumentation ist abhängig von der Komplexität und Diversifikation der Geschäftstätigkeit 
und der Organisationsstruktur sowie des eingesetzten Datenverarbeitungs-Systems.

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Rechtlicher Hintergrund

Quelle: BMF-Schreiben vom 14. November 2014  - Rn 151
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In diesem BMF Schreiben finden sich auch Hinweise zur Verfahrensdokumentation. So heißt es im
BMF-Schreiben (Rn. 151):

Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, z. B. 
bei elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Informationen über die Indizierung, 
Verarbeitung und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit, 
der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion.

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Rechtlicher Hintergrund

Quelle: BMF-Schreiben vom 14. November 2014  - Rn 151

Und wieder etwas Neues…
Bildquelle: Eigene.
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Rechtlicher Hintergrund

Quelle: BMF-Schreiben vom 28. November 2019  - Rn 145 ff.

Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

- Die Prüfbarkeit der formellen und sachlichen Richtigkeit bezieht sich sowohl auf einzelne 
Geschäftsvorfälle (Einzelprüfung) als auch auf die Prüfbarkeit des gesamten Verfahrens (Verfahrens-
oder Systemprüfung anhand einer Verfahrensdokumentation).

- Auch an die DV-gestützte Buchführung wird die Anforderung gestellt, dass Geschäftsvorfälle für die 
Dauer der Aufbewahrungsfrist retrograd und progressiv prüfbar bleiben müssen.

- Die vorgenannten Anforderungen gelten für sonst erforderliche elektronische Aufzeichnungen 
sinngemäß (§ 145 Absatz 2 AO).

- Von einem sachverständigen Dritten kann zwar Sachverstand hinsichtlich der Ordnungsvorschriften der 
§§ 145 bis 147 AO und allgemeiner DV-Sachverstand erwartet werden, nicht jedoch spezielle, 
produktabhängige System- oder Programmierkenntnisse.

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Rechtlicher Hintergrund

Quelle: BMF-Schreiben vom 28. November 2019  - Rn 145 ff.

Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

- Nach § 146 Absatz 3 Satz 3 AO muss im Einzelfall die Bedeutung von Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben 
und Symbolen eindeutig festliegen und sich aus der Verfahrensdokumentation ergeben.

- Für die Prüfung ist eine aussagefähige und aktuelle Verfahrensdokumentation notwendig, die alle 
System- bzw. Verfahrensänderungen inhaltlich und zeitlich lückenlos dokumentiert.
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

Da sich die Ordnungsmäßigkeit neben den elektronischen Büchern und sonst erforderlichen 
Aufzeichnungen auch auf die damit in Zusammenhang stehenden Verfahren und Bereiche des DV-Systems 
bezieht, muss für jedes DV-System eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation vorhanden 
sein, aus der:

- Inhalt,
- Aufbau,
- Ablauf und 
- Ergebnisse des DV-Verfahrens 

vollständig und schlüssig ersichtlich sind. 

Quelle: BMF-Schreiben vom 28. November 2019  -10.1 Verfahrensdokumentation 

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

- Der Umfang der im Einzelfall erforderlichen Dokumentation wird dadurch bestimmt, was zum 
Verständnis des DV-Verfahrens, der Bücher und Aufzeichnungen sowie der aufbewahrten Unterlagen 
notwendig ist. 

- Die Verfahrensdokumentation muss verständlich und damit für einen sachverständigen Dritten in 
angemessener Zeit nachprüfbar sein. 

- Die konkrete Ausgestaltung der Verfahrensdokumentation ist abhängig von der Komplexität und 
Diversifikation der Geschäftstätigkeit und der Organisations-struktur sowie des eingesetzten DV-
Systems. 

- Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, z. B. bei 
elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Informationen über die Indizierung, Verarbeitung 
und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit, der 
Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion. 

Quelle: BMF-Schreiben vom 28. November 2019  -10.1 Verfahrensdokumentation 
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

- Die Verfahrensdokumentation besteht in der Regel aus einer allgemeinen Beschreibung, einer 
Anwenderdokumentation, einer technischen Systemdokumentation und einer Betriebsdokumentation.

- Für den Zeitraum der Aufbewahrungsfrist muss gewährleistet und nachgewiesen sein, dass das in der 
Dokumentation beschriebene Verfahren dem in der Praxis eingesetzten Verfahren voll entspricht. Dies 
gilt insbesondere für die eingesetzten Versionen der Programme (Programmidentität). 

- Änderungen einer Verfahrensdokumentation müssen historisch nachvollziehbar sein. Dem wird genügt, 
wenn die Änderungen versioniert sind und eine nachvollziehbare Änderungshistorie vorgehalten wird.

- Aus der Verfahrensdokumentation muss sich ergeben, wie die Ordnungsvorschriften (z. B. §§ 145 ff. 
AO, §§ 238 ff. HGB) und damit die in diesem Schreiben enthaltenen Anforderungen beachtet werden.

Quelle: BMF-Schreiben vom 28. November 2019  -10.1 Verfahrensdokumentation 

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

- Die Aufbewahrungsfrist für die Verfahrensdokumentation läuft nicht ab, soweit und solange die 
Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen noch nicht abgelaufen ist, zu deren Verständnis sie erforderlich 
ist. 

- Soweit eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die Nachvollziehbarkeit und 
Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der zum 
Verwerfen der Buchführung führen kann. 

Quelle: BMF-Schreiben vom 28. November 2019  -10.1 Verfahrensdokumentation 
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Die Verfahrensdokumentation besteht in der Regel aus:

• einer allgemeinen Beschreibung,
• einer Anwenderdokumentation, 
• einer technischen Systemdokumentation und 
• einer Betriebsdokumentation.

Bildquelle: eigene
Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

Für den Zeitraum der Aufbewahrungsfrist muss gewährleistet und nachgewiesen sein, dass das in 
der Dokumentation beschriebene Verfahren dem in der Praxis eingesetzten Verfahren voll 
entspricht. 

Dies gilt insbesondere für die eingesetzten Versionen der Programme (Programmidentität). Die 
Verfahrensdokumentation ist bei jeder Änderung zu versionieren und eine nachvollziehbare
Änderungshistorie vorzuhalten.

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation
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Der Bundesfinanzhof hat im Urteil (BFH vom 25.03.2015 - X R 20/13) in einem 5.
Leitsatz, gleichwohl diese Thematik gar nicht verfahrensrelevant war, geurteilt:

Bei einem programmierbaren Kassensystem stellt das Fehlen der aufbewahrungspflichtigen
Betriebsanleitung sowie der Protokolle nachträglicher Programmänderungen einen formellen 
Mangel dar, dessen Bedeutung dem Fehlen von Tagesendsummenbons bei einer Registrierkasse 
oder dem Fehlen von Kassenberichten bei einer offenen Ladenkasse gleichsteht und der daher
grundsätzlich schon für sich genommen zu einer Hinzuschätzung berechtigt.

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

Allgemeine Beschreibung

• Organisation des Unternehmens
• Verantwortlichkeiten (bspw. Inhaber/Mitarbeiter/ Steuerberater)
• Beschreibung von Tätigkeiten
• Betriebliche Dokumentationen (bspw. Kassenordnung/ Unterschriften und 

Vertretungsregelungen)

Bildquelle: eigene
Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation
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Anwenderdokumentation

• Ablauforganisation im Betrieb 
• Regelung der einzelnen Vorgänge (bspw. Erstellung von Angeboten, Einkauf, 

Umgang mit Belegen usw.) - Aus der Verfahrensdokumentation muss ersichtlich 
sein, wie die elektronischen Belege erfasst, empfangen, verarbeitet, 
ausgegeben und aufbewahrt werden.

• Handbücher und Bedienungsanleitungen zu Kassen und dazugehörigen DV 
Einrichtungen

• Dokumentation der Einstellungen und Änderungen, 
insbesondere bei Kassen, aber auch Angeboten, 
Speise- und Getränkekarten oder im 
Bankettbereich

Bildquelle: eigene
Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

Technischen Systemdokumentation

• Software – Stand und Updates
• Datenstruktur 
• Hardwaresysteme und Netzwerke
• Datenspeicherung (Lokal/Cloud usw.)
• Organisation Datenschutz und Datensicherung
• Schnittstellen bei EDV Systemen 
• Übertragung von Daten

Bildquelle: eigene
Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation
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Betriebsdokumentation

• Haupt- und Nebensysteme
• Belegwesen (Eingangs/ Ausgangsbelege) – Einhaltung der Vorgaben im 

Betriebsablauf.
• Einhaltung der Vorgaben der Softwarehersteller (Kasse/ Buchhaltung/ 

Kreditkartenterminal) 
• Die Beschreibung der Vorgehensweise zur Datensicherung ist Bestandteil der 

Verfahrensdokumentation. Die konkrete Ausgestaltung der Beschreibung ist 
abhängig von der Komplexität und Diversifikation der Geschäftstätigkeit und 
der Organisationsstruktur sowie des eingesetzten DV-Systems.

• Schnittpunkt zwischen Datensystemen und Ordnersystemen (Originalbelege)
• Regelung der Aufbewahrung

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

Bildquelle: eigene

Für die Einhaltung der Ordnungsvorschriften des § 146 AO hat der Steuerpflichtige interne Kontrollen 
(IKS) einzurichten, auszuüben und zu protokollieren. Hierzu gehören beispielsweise:

- Zugangs- und Zugriffsberechtigungskontrollen, auf Basis entsprechender Zugangs- und 
Zugriffsberechtigungskonzepte (z. B. spezifische Zugangs- und Zugriffsberechtigungen), 

- Funktionstrennungen, 
- Erfassungskontrollen (Fehlerhinweise, Plausibilitätsprüfungen),
- Abstimmungskontrollen bei der Dateneingabe, 
- Verarbeitungskontrollen, 
- Schutzmaßnahmen gegen die beabsichtigte und unbeabsichtigte Verfälschung von Programmen, 

Daten und Dokumenten. 

Die konkrete Ausgestaltung des Kontrollsystems ist abhängig von der Komplexität und Diversifikation der 
Geschäftstätigkeit und der Organisationsstruktur sowie des eingesetzten DV-Systems.

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation
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Seit dem 01.01.2018 gilt die Kassennachschau gemäß § 146b AO:

Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und 
Kassenausgaben können die damit betrauten Amtsträger der Finanzbehörde ohne vorherige Ankündigung und 
außerhalb einer Außenprüfung, während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder 
Geschäftsräume von Steuerpflichtigen betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich 
sein können (Kassen-Nachschau). 

Der Kassen-Nachschau unterliegt auch die Prüfung des 
ordnungsgemäßen Einsatzes des elektronischen Aufzeichnungssystems.

Bildquelle: eigene
Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation - Kassennachschau

Auf Anforderung des Amtsträgers sind die Verfahrensdokumentation

- zum eingesetzten Aufzeichnungssystem einschließlich der Informationen zur zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung vorzulegen,

- Bedienungsanleitungen, 
- Programmieranleitungen und 
- Datenerfassungsprotokolle

über durchgeführte Programmänderungen vorzulegen.

Darüber hinaus sind Auskünfte zu erteilen. 

Bei Nichtanwesenheit des Steuerpflichtigen gelten die dargestellten 
Mitwirkungspflichten für Personen i.S.d. Nr. 4 Satz 2 des AEAO zu § 146b 
entsprechend. 

Bildquelle: eigene
Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation - Kassennachschau

Quelle: BMF-Schreiben vom 29. Mai 2018  - Rn 5 
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Im dazu ergangenen Anwendungserlass (BMF Schreiben vom 29. Mai 2018 – RN: 5) 
wird ausgeführt:

Auf Anforderung des Amtsträgers sind die Verfahrensdokumentation zum 
eingesetzten Aufzeichnungssystem einschließlich der Informationen zur 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung vorzulegen, d.h. es sind 
Bedienungsanleitungen, Programmieranleitungen und 
Datenerfassungsprotokolle über durchgeführte Programmänderungen 
vorzulegen

Es kann also grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Finanzämter im 
Rahmen der Kassennachschau auch die Verfahrensdokumentation entsprechend 
prüfen werden.

Bildquelle: eigene

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation

Name des Betriebs: Musterbetrieb
Inhaber /Geschäftsführer: Herr Mustermann
Weitere Ansprechpartner: Herr Zähler
Adresse: Musterstraße 1

80333 München

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation - Muster

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Offene Ladenkasse

Bildquelle: Eigene.

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Offene Ladenkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Offene Ladenkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Offene Ladenkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Offene Ladenkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Offene Ladenkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Offene Ladenkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Offene Ladenkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation



17.06.2020

46

Bildquelle: Eigene.

Registrierkasse

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Registrierkasse

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Aufbewahrung von Unterlagen, 
Datenexport und Kassenbuch

Bildquelle: Eigene.

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Datenexport

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: Eigene.

Kassenbericht und Zählprotokoll

Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Kassenbericht

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation
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Bildquelle: eigene

Verfahrensdokumentation – Zählprotokoll

Quelle: DEHOGA Bundesverband – Fit für die Betriebsprüfung – Die Verfahrensdokumentation

Bildquelle: Eigene.

Es muss umgesetzt werden….



17.06.2020

55

Was sind die Rechtsfolgen?

Bildquelle: Eigene.

1. Die Durchführung eines Zeitreihenvergleichs setzt voraus, dass im Betrieb das Verhältnis zwischen dem 
Wareneinsatz und den Erlösen im betrachteten Zeitraum weitgehend konstant ist. Es darf zudem im 
maßgebenden Zeitraum nicht zu solchen Änderungen in der Betriebsstruktur gekommen sein, die --nicht 
anderweitig behebbare-- wesentliche Unsicherheiten bei der Aufstellung und Interpretation des 
Zahlenwerks mit sich bringen. 

2. Bei einer Buchführung, die formell ordnungsgemäß ist oder nur geringfügige formelle Mängel aufweist, 
kann der Nachweis der materiellen Unrichtigkeit grundsätzlich nicht allein aufgrund der Ergebnisse eines 
Zeitreihenvergleichs geführt werden. 

Quelle: BFH Urteil vom 25.03.2015, X R 20/13

Anforderungen an die Schätzung mit Zeitreihenvergleich
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3. Ist die Buchführung formell nicht ordnungsgemäß, sind aber materielle Unrichtigkeiten der 
Einnahmenerfassung nicht konkret nachgewiesen, können die Ergebnisse eines Zeitreihenvergleichs 
nur dann einen Anhaltspunkt für die Höhe der erforderlichen Hinzuschätzung bilden, wenn andere 
Schätzungsmethoden, die auf betriebsinternen Daten aufbauen oder in anderer Weise die 
individuellen Verhältnisse des jeweiligen Steuerpflichtigen berücksichtigen, nicht sinnvoll einsetzbar 
sind. Bei verbleibenden Zweifeln können Abschläge in einem Umfang geboten sein, der über eine 
bloße Abrundung hinausgeht. 

4. Steht bereits aus anderen Gründen fest, dass die Buchführung sowohl formell als auch materiell 
unrichtig ist und übersteigt die nachgewiesene materielle Unrichtigkeit eine von den Umständen 
des Einzelfalls abhängige Bagatellschwelle, können die Ergebnisse eines --technisch korrekt 
durchgeführten-- Zeitreihenvergleichs auch für die Ermittlung der erforderlichen Hinzuschätzung 
der Höhe nach herangezogen werden, sofern sich im Einzelfall keine andere Schätzungsmethode 
aufdrängt, die tendenziell zu genaueren Ergebnissen führt und mit vertretbarem Aufwand 
einsetzbar ist. 

Quelle: BFH Urteil vom 25.03.2015, X R 20/13

Anforderungen an die Schätzung mit Zeitreihenvergleich

5. Bei einem programmierbaren Kassensystem stellt das Fehlen der aufbewahrungspflichtigen 
Betriebsanleitung sowie der Protokolle nachträglicher Programmänderungen einen formellen Mangel dar, 
dessen Bedeutung dem Fehlen von Tagesendsummenbons bei einer Registrierkasse oder dem Fehlen von 
Kassenberichten bei einer offenen Ladenkasse gleichsteht und der daher grundsätzlich schon für sich 
genommen zu einer Hinzuschätzung berechtigt.

Quelle: BFH Urteil vom 25.03.2015, X R 20/13

Anforderungen an die Schätzung mit Zeitreihenvergleich
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Bildquelle: Eigene.

Der Praxisfall
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Noch  Fragen zum 
Thema…

Bildquelle: Eigene.
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

und Ihre Fragen !!!

Bildquelle: Eigene.


